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Altersfeststellung bei 

unbegleiteten minderjährigen 

Ausländern (UMA)  



- 3037 UMA in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit Baden-Württembergs  

- Bundesweit im Web-Portal des Bundesverwaltungsamtes (BVA) insgesamt 24.623 UMA 

gemeldet 

- Landesquote Baden-Württembergs 101,9 % (Quotenüberschreitung von 53 Fällen) 

- 38 UMA in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit Kreisjugendamt Göppingen  

- Alle Angaben Stand 19.06.2020 

 

 

Altersfeststellung bei UMA 

 

Aktuelle Zahlen: 
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Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und 
Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise (§42a SGB VIII) 



Altersfeststellung bei UMA 

Zentrale Altersfeststellung am Ankunftszentrum und Universitätsklinikum Heidelberg 

 

- Verfahrensablauf:  

- Jugendämter nehmen wie bisher mutmaßliche UMA vorläufig in Obhut 

- Sofern keine Personaldokumente vorgelegt werden können: Durchführung einer 

qualifizierten Inaugenscheinnahme durch Jugendamt 

- Drei denkbare Konstellationen: Feststellung von Volljährigkeit, Feststellung von 

Minderjährigkeit, Zweifelsfall 

- In jedem der Fallkonstellationen ist nach Inaugenscheinnahme Kontakt mit der örtlichen 

Ausländerbehörde aufzunehmen 

- Festgestellte Zweifelsfälle, werden zur medizinischen Altersfeststellung beim 

Ankunftszentrum Heidelberg angemeldet  
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